
Mit Recht weist Such11) darauf hin, daß sich die Frist 
zur gerichtlichen Geltendmachung des Gewährleistungs
anspruchs, vom Zeitpunkt der Feststellung des Mangels 
her gesehen, ständig verkürzt. Es ist aber nicht einzu
sehen, warum einem Besteller, der erst am letzten Tage 
der Gewährleistungsfrist einen Mangel entdeckt, prak
tisch in einem Tag sein Anspruch verjährt.

Such knüpft an die Untersuchung dieses Problems 
die Frage, ob diese Regelung noch unseren Verhält
nissen entspricht. Wenn man sich den eingangs dar
gelegten Zweck der Gewährleistungsansprüche sowie 
die sich aus der jetzigen Regelung ergebenden Unbillig
keiten vor Augen führt und diese Umstände einer 
rechtlichen Würdigung unterzieht, muß man die auf
geworfene Frage verneinen.

Einer Neuregelung, nach der die Verjährung mit der 
nach Feststellung des Mangels unverzüglich zu erfol
genden Anzeige beginnt, dürften keine Bedenken ent
gegenstehen, da dies ja keine Verlängerung der Ge
währleistungsfrist bedeutet. Eine solche Regelung bringt 
auch für den Lieferanten keine zusätzlichen Risiken 
mit sich, sondern schafft lediglich die Voraussetzung 
für eine im Interesse einer reibungslosen Warenzirku
lation liegende Anerkennung und Durchsetzung sehr 
spät festgestellter verdeckter Mängel11 12).

Die Häufigkeit dieser Fälle sollte dem Gesetzgeber 
Veranlassung sein, eine solche gesetzliche Neuregelung 
zu schaffen. Bis dahin wäre eine den rechtspolitischen 
Erfordernissen gerecht werdende Lösung solcher Fälle 
nur durch eine entsprechende Fristverlängerung durch 
das Staatliche Vertragsgericht über § 9 der VO über 
die Bildung und Tätigkeit des Staatlichen Vertrags
gerichts vom 1. Juli 1953 (GBl. S. 855) möglich.

Besondere Bedeutung erlangt die Frage der Verjäh
rung bei Lieferung von Guß- und Schmiedestücken, auf 
die Such ebenfalls eingegangen ist13). Gemäß Abschn. III 
Ziff. 8 der Richtlinien zum Beschluß über Maßnahmen 
zur Metalleinsparung in der gesamten Wirtschaft vom 
1. Januar 1954 (GBl. S. 73) beträgt die „Frist für die 
Geltendmachung verdeckter Mängel drei Monate, ge
rechnet von dem Tage des Eingangs des Vertragsgegen
standes bei dem Besteller“.

Diese Frist kann, wenn man sie als Frist für die 
Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche anse- 
hen will, oft nicht eingehalten werden, z. B. von den 
maschinenbauenden Betrieben. Die Gründe hierfür sind 
in vielen Fällen so schwerwiegend, daß die Vertrags
gerichte stark im Zweifel sind, welche den wirtschafts
politischen Erfordernissen Rechnung tragende Entschei
dung auf Grund der zwingenden Gesetzesbestimmung 
getroffen werden soll.

Gießereierzeugnisse, vor allem Grauguß, benötigen 
eine gewisse Lagerzeit, ehe die mechanische Bearbei
tung beginnen kann. Diese Lagerzeit, während der das 
Gußteil eine Alterung durchmacht, gewährleistet, daß 
sich später keine maßlichen Differenzen mehr bemerk
bar machen. Die Lagerzeit ist unterschiedlich und be
trägt in der Regel 2 bis 4 Monate. Dennoch verlangen 
die Richtlinien, daß innerhalb von drei Monaten nach 
Entgegennahme des Gießereierzeugnisses der Gewähr
leistungsanspruch geltend gemacht wird. Aber in diesen 
drei Monaten sind oftmals die Mängel gar nicht fest
stellbar, da die technologisch erforderliche Lagerzeit 
eingehalten werden muß. Entweder halten sich nun 
die maschinenbauenden Betriebe an diese Lagerzeiten 
und gehen dabei ihres Gewährleistungsanspruchs ver
lustig oder aber sie beginnen sofort nach Anlieferung 
mit der mechanischen Bearbeitung, wobei dann die 
Gefahr entsteht, daß sich das Gußstück, das noch in 
sich arbeitet, später verzieht. Damit würde jedoch ge
rade der Zweck der Richtlinien, zur Metalleinsparung 
beizutragen, ins Gegenteil verkehrt.

Es bleiben zur Lösung dieser sowohl technisch wie ju
ristisch wichtigen Frage nur zwei Möglichkeiten: entweder 
legen die Vertragsgerichte das Wort „Geltendmachung“ 
im Sinne des Abschn. III Ziff. 8 der Richtlinien — wie 
Such — als Anzeige des Mangels aus, oder der Gesetz
geber hebt die Bestimmung des Abschn. III Ziff. 8 der 
Richtlinien auf.

11) NJ 1954 S. 435.
12) Nach dem sowjetischen Recht beginnt der Lauf der Ver

jährungsfrist mit dem Tage der Anfertigung einer Urkunde
über die ungenügende Qualität der Ware (vgl. Lehrbuch des 
sowjetischen Zivilrechts, Bd. I S. 300).

ls) NJ 1954 S. 435 (Fußnote 6).

Der Meinung Suchs stehen erhebliche Bedenken ent
gegen, nicht nur weil sich Such bei seiner Auslegung 
von dem „zweckmäßigeren Ergebnis“ leiten läßt, son
dern vor allem, weil ebenso wie im Abschn. III Ziff. 8 
der Richtlinien auch im § 8 Abs. 1 des Mustervertrages 
von der „Geltendmachung verdeckter Mängel“ gespro
chen wird, hier aber die Geltendmachung der Ansprüche 
vor dem Staatlichen Vertragsgericht gemeint ist14). Des
halb gebührt dem Vorschlag auf Aufhebung der Vor
schrift im Interesse der Rechtssicherheit und der ein
heitlichen Spruchpraxis der Staatlichen Vertragsgerichte 
der Vorrang.

In diesem Zusammenhang ist auch die Anordnung 
über Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der 
Blechproduktion vom 15. April 1952 (GBl. S. 755) zu 
erwähnen. Nach § 15 i. Verb, mit § 20 dieser Anord
nung werden Qualitätsbeanstandungen und die sich 
daraus ergebenden Ansprüche nur dann anerkannt, 
wenn sie innerhalb von sechs Wochen nach erfolgter 
Lieferung beim Lieferwerk geltend gemacht und darüber 
hinaus noch bei der Zentralen Qualitätsstelle des Mi
nisteriums für Schwerindustrie innerhalb der gleichen 
Frist gemeldet werden.

Aus diesen Vorschriften geht jedoch nicht hervor, ob 
es sich bei der 6-Woehen-Frist um eine Verlängerung 
der sonst für offene Mängel üblichen 14-Tage-Frist 
oder um eine Verkürzung der für verdeckte Mängel 
bestehenden 6-Monate-Frist handelt. Nach unserer 
Auffassung kann hier nur eine Verlängerung der 
14-Tage-Frist gemeint sein, da die Bestimmung andern
falls durch nichts begründet wäre und im Widerspruch 
zu dem Zweck der Gewährleistungsansprüche stünde. 
In diesem Sinne hat auch das Staatliche Vertragsgericht 
bei der Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik in einem Schiedsspruch ausgeführt:

„Die im § 15 der Anordnung enthaltene Bestim
mung, daß Qualitätsbeanstandungen beim Liefer
werk geltend zu machen sind, bedeutet nach dem 
Sinn der Anordnung keine Einschränkung der Ver
pflichtung des Lieferers, der nach dem Musterver
trag mit Allgemeinen Lieferbedingungen bei Män
geln zur Beseitigung des Mangels, zur Ersatzliefe
rung oder Minderung verpflichtet ist, wenn der 
Besteller den offenen Mangel innerhalb 15 Tagen 
und den verdeckten Mangel innerhalb 6 Monaten 
geltend macht. Die Bestimmung der Anordnung 
(§ 14 Abs. 2), daß Qualitätsbeanstandungen nur an
zuerkennen sind, wenn sie binnen 6 Wochen nach 
erfolgter Lieferung geltend gemacht werden, kann 
sich deshalb nur auf offene Mängel beziehen. Die 
Frist für deren Geltendmachung ist von 15 Tagen 
auf 6 Wochen erhöht worden, während es hinsicht
lich der Geltendmachung verdeckter Mängel bei der 
6-Monate-Frist verblieb.“15 * *)

Schließlich ist noch zu klären, ob die Frist, inner
halb deren die Ansprüche beim Staatlichen Vertrags
gericht geltend zu machen sind, bei Vorliegen von 
Garantievereinbarungen als verlängert angesehen wer
den kann. § 8 des Mustervertrages und die sonstigen 
einschlägigen Bestimmungen des Allgemeinen Vertrags
systems lassen diese Frage offen, so daß zur Lösung 
die Bestimmungen des BGB herangezogen werden 
müssen.

Gemäß §§ 477 Abs. 1, 638 Abs. 2 BGB kann die Ver
jährungsfrist durch Vertrag verlängert werden. Selten 
findet man jedoch in Garantievereinbarungen oder 
Garantieerklärungen die Klausel, daß durch diese Ga
rantievereinbarung auch die Verjährungsfrist um die 
entsprechende Zeit verlängert worden ist. Meist über
nimmt der Garantieverpflichtete lediglich die Gewähr, 
innerhalb der Garantiefrist auftretende Mängel unent
geltlich zu beseitigen. Wenn aber schon in Garantie
erklärungen die Verpflichtung übernommen wird, inner
halb einer über die normale 6-Monate-Frist hinaus
gehende Zeit Mängel kostenlos nachzubessern, wird 
man auch die Durchsetzung dieser ausdrücklichen Ver
pflichtung innerhalb der Garantiefrist anerkennen 
müssen, d. h. die Verjährungsfrist vertraglich als ver
längert ansehen.

14) so die Grundsatzentscheidung Nr. 17/54 des StVG bei der 
Regierung der DDR (vgl. Verfügungen und Mitteilungen 
Nr. 4/54).

*5) Schiedsspruch vom 1. April 1954 — B VIII 18/53 (vgl. Ver
fügungen und Mitteilungen des StVG Nr. 5/54).
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